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Paragrafenblatt: 
 
Niko setzt sich durch: Arbeitsrecht 
 
 
Berufsbildungsgesetz (Auszug) 

§ 10 Vertrag 

(1) Wer andere Personen zur Berufsausbildung einstellt (Ausbildende), hat mit den Auszubildenden 
einen Berufsausbildungsvertrag zu schließen. 
(2) Auf den Berufsausbildungsvertrag sind, soweit sich aus seinem Wesen und Zweck und aus diesem 
Gesetz nichts anderes ergibt, die für den Arbeitsvertrag geltenden Rechtsvorschriften und 
Rechtsgrundsätze anzuwenden. 
(3) Schließen die gesetzlichen Vertreter oder Vertreterinnen mit ihrem Kind einen 
Berufsausbildungsvertrag, so sind sie von dem Verbot des § 181 des Bürgerlichen Gesetzbuchs 
befreit. 
(4) Ein Mangel in der Berechtigung, Auszubildende einzustellen oder auszubilden, berührt die 
Wirksamkeit des Berufsausbildungsvertrages nicht. 
(5) Zur Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen der Ausbildenden können mehrere natürliche oder 
juristische Personen in einem Ausbildungsverbund zusammenwirken, soweit die Verantwortlichkeit für 
die einzelnen Ausbildungsabschnitte sowie für die Ausbildungszeit insgesamt sichergestellt ist 
(Verbundausbildung). 
 

§ 11 Vertragsniederschrift 

(1) Ausbildende haben unverzüglich nach Abschluss des Berufsausbildungsvertrages, spätestens vor 
Beginn der Berufsausbildung, den wesentlichen Inhalt des Vertrages gemäß Satz 2 schriftlich 
niederzulegen; die elektronische Form ist ausgeschlossen. In die Niederschrift sind mindestens 
aufzunehmen  
1.  

Art, sachliche und zeitliche Gliederung sowie Ziel der Berufsausbildung, insbesondere die 
Berufstätigkeit, für die ausgebildet werden soll, 

2.  
Beginn und Dauer der Berufsausbildung, 

3.  
Ausbildungsmaßnahmen außerhalb der Ausbildungsstätte, 

4.  
Dauer der regelmäßigen täglichen Ausbildungszeit, 

5.  
Dauer der Probezeit, 

6.  
Zahlung und Höhe der Vergütung, 

7.  
Dauer des Urlaubs, 

8.  
Voraussetzungen, unter denen der Berufsausbildungsvertrag gekündigt werden kann, 

9.  
ein in allgemeiner Form gehaltener Hinweis auf die Tarifverträge, Betriebs- oder 
Dienstvereinbarungen, die auf das Berufsausbildungsverhältnis anzuwenden sind. 

(2) Die Niederschrift ist von den Ausbildenden, den Auszubildenden und deren gesetzlichen Vertretern 
und Vertreterinnen zu unterzeichnen. 
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(3) Ausbildende haben den Auszubildenden und deren gesetzlichen Vertretern und Vertreterinnen 
eine Ausfertigung der unterzeichneten Niederschrift unverzüglich auszuhändigen. 
(4) Bei Änderungen des Berufsausbildungsvertrages gelten die Absätze 1 bis 3 entsprechend. 

 

§ 14 Berufsausbildung 

(1) Ausbildende haben  
1.  

dafür zu sorgen, dass den Auszubildenden die berufliche Handlungsfähigkeit vermittelt wird, 
die zum Erreichen des Ausbildungsziels erforderlich ist, und die Berufsausbildung in einer 
durch ihren Zweck gebotenen Form planmäßig, zeitlich und sachlich gegliedert so 
durchzuführen, dass das Ausbildungsziel in der vorgesehenen Ausbildungszeit erreicht 
werden kann, 

2.  
selbst auszubilden oder einen Ausbilder oder eine Ausbilderin ausdrücklich damit zu 
beauftragen, 

3.  
Auszubildenden kostenlos die Ausbildungsmittel, insbesondere Werkzeuge und Werkstoffe 
zur Verfügung zu stellen, die zur Berufsausbildung und zum Ablegen von Zwischen- und 
Abschlussprüfungen, auch soweit solche nach Beendigung des 
Berufsausbildungsverhältnisses stattfinden, erforderlich sind, 

4.  
Auszubildende zum Besuch der Berufsschule sowie zum Führen von schriftlichen 
Ausbildungsnachweisen anzuhalten, soweit solche im Rahmen der Berufsausbildung verlangt 
werden, und diese durchzusehen, 

5.  
dafür zu sorgen, dass Auszubildende charakterlich gefördert sowie sittlich und körperlich nicht 
gefährdet werden. 

(2) Auszubildenden dürfen nur Aufgaben übertragen werden, die dem Ausbildungszweck dienen und 
ihren körperlichen Kräften angemessen sind. 
 
 

§ 15 Freistellung 

Ausbildende haben Auszubildende für die Teilnahme am Berufsschulunterricht und an Prüfungen 
freizustellen. Das Gleiche gilt, wenn Ausbildungsmaßnahmen außerhalb der Ausbildungsstätte 
durchzuführen sind. 
 

§ 20 Probezeit 

Das Berufsausbildungsverhältnis beginnt mit der Probezeit. Sie muss mindestens einen Monat und 
darf höchstens vier Monate betragen. 
 

§ 21 Beendigung 

(1) Das Berufsausbildungsverhältnis endet mit dem Ablauf der Ausbildungszeit. Im Falle der 
Stufenausbildung endet es mit Ablauf der letzten Stufe. 
(2) Bestehen Auszubildende vor Ablauf der Ausbildungszeit die Abschlussprüfung, so endet das 
Berufsausbildungsverhältnis mit Bekanntgabe des Ergebnisses durch den Prüfungsausschuss. 
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(3) Bestehen Auszubildende die Abschlussprüfung nicht, so verlängert sich das 
Berufsausbildungsverhältnis auf ihr Verlangen bis zur nächstmöglichen Wiederholungsprüfung, 
höchstens um ein Jahr 
 

§ 22 Kündigung 

(1) Während der Probezeit kann das Berufsausbildungsverhältnis jederzeit ohne Einhalten einer 
Kündigungsfrist gekündigt werden. 

(2) Nach der Probezeit kann das Berufsausbildungsverhältnis nur gekündigt werden  
1.  

aus einem wichtigen Grund ohne Einhalten einer Kündigungsfrist, 

2.  
von Auszubildenden mit einer Kündigungsfrist von vier Wochen, wenn sie die 
Berufsausbildung aufgeben oder sich für eine andere Berufstätigkeit ausbilden lassen wollen. 

(3) Die Kündigung muss schriftlich und in den Fällen des Absatzes 2 unter Angabe der 
Kündigungsgründe erfolgen. 
(4) Eine Kündigung aus einem wichtigen Grund ist unwirksam, wenn die ihr zugrunde liegenden 
Tatsachen dem zur Kündigung Berechtigten länger als zwei Wochen bekannt sind. Ist ein 
vorgesehenes Güteverfahren vor einer außergerichtlichen Stelle eingeleitet, so wird bis zu dessen 
Beendigung der Lauf dieser Frist gehemmt. 
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